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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.
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Nr. «5. Basel, 21. Juni. 19©».
Erscheint wöchentlich. Preis per Semester franko durch die Schweiz Fr. 4. Bestellungen direkt an „Benno Schwabe,

Verlagsbuchhandlung In Basel". Im Auslande nehmen alle Postbureaux und Buchhandlungen Bestelinngen an.
Verantwortlicher Kedaktor: Oberst U. Wille, Meilen.
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Die Schntzschilde der Feldgeschütze.

Bekanntlich ermöglicht die Einrichtung des

Rohrrücklaufes beim Schuss die Anbringung von
Schutzschilden auf der stehen bleibenden Lafette.
Die zum Laden, Richten und Feuern notwendigen
Kanoniere sind dadurch geschützt gegen feindliches

Gewehr- und Schrapnellfeuer, sofern solches

mehr oder weniger frontal gegen die Batterie

gerichtet ist.

Frankreich, das zuerst die Rohrrücklaufkonstruktion

annahm, hat auch gleichzeitig die

Schutzschilde eingeführt und ist in dem Bestreben,

die Bedienungsmannschaft zu schützen, noch

weiter gegangen, indem die gepanzerten
Munitionswagen in die Front der feuernden Batterie
hineingestellt werden und denjenigen Leuten
Schatz gewähren, welche die Munition herausgeben

und schussbereit machen.

Die einzigen in der Batterie, für welche keine
besondere Schutzvorkehrung vorhanden ist, sind

diejenigen, welche das Feuer zu leiten und die

Bedienung der Geschütze zu überwachen haben.

Wollen diese gleich ihren Untergebenen ihr
kostbares Leben dem Vaterland erhalten, so bleibt
ihnen nichts anderes übrig, als deren
Gastfreundschaft zu beanspruchen und Schutz suehend

sich zwischen die am Geschütz oder hinter dem

Munitionswagen gedeckten Kanoniere hineinzu-

schmiegen. — Dass bei diesem menschlichen
Bestreben die Leitung des Feuers und die

Überwachung der Geschütze nicht gerade an Intensivität

gewinnt, dürfte ebenso zweifellos sein,
wie das andere, dass das Ansehen und die
Autorität des Offiziers nicht zunimmt, wenn er

bald hier, bald dort hinter eine Deckung springt
und dafür weniger intensiv beaufsichtigt und

weniger sicher leitet als seiner Aufgabe
entspricht.

Mit dieser Bemerkung soll nur das Eine

gesagt werden, dass der grosse Nutzen und die
taktische Bedeutung, welche den Schutzschilden

an den Geschützen beigemessen wird, überhaupt
nur dann zu voller Geltung kommt, wenn auch

eigene Schutzschilde für die Offiziere geschaffen

sind, welche diesen nicht bloss gleiche Deckung
gewähren wie der Mannschaft, sondern auch

gestatten, hinter ihnen die Obliegenheiten ganz
gleich zu erfüllen, wie nach den jetzigen
Anschauungen Grund ist, weswegen Offiziere da

sind. — Solange dies nicht möglich ist —
und wir glauben, dass das immer der Fall sein

wird und dass jeder Versuch zu Lächerlichkeiten
führen muss —, kann daher nach unserer Denkweise

den Schutzschilden kaum mehr als nur
ein beschränkter Nutzen und als ein nur
bescheidener Einfluss auf das taktische Verfahren
zuerkannt werden.

Wohl werden die Schutzschilde ihren Nutzen

haben, jedes Mittel, durch welches man die

feindliche Feuerwirkung verringert und das

anwendbar ist ohne Nachteil, ist von Bedeutung
und ein Thor ist derjenige, der es nicht
anwenden will. Aber wir meinen, dass man von
den Schutzschilden nicht mehr erwarten soll,
als dass die Bedienung am Geschütz sich

geschützt fühlt und daher ihre Arbeit mit Ruhe

und Genauigkeit ausführt. Dies ist ein grosser
Nutzen, er ist von nicht zu unterschätzendem

Wert und hinlänglich Grund, um Schutzschilde

anzubringen, sofern nicht andere gewichtige
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